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Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußer. ,c. :c., haben die
Aeußerungen der T^ue und Anhänglichkeit an Unsere Person, so wie des Vertrauens in Unsere
auf die Wohlfahrt des Landes gerichtetenAbsichten, welcheUnsere getreuen Stände der Nhe.npro-
vinz in ihrer Adresse vom 10. d. Mts. bei der Erinnerung an die durch Gottes gnädigen Schutz
von Uns abacwendete Gefahr lund gegeben haben, mit Wohlgefallen entgegen genommen.

Daß die Bitte des vorigen Landtags um Vorlegung eines neuen Strafgesetz-Entwurfs auf
tNv..ndlaae der in der Nheinprovinz geltenden französischen Gesetze,auf einem dem deutschen Wesen
m.d de^ Sinne entgegengesetztenBestrebe« beruhe, haben Wir nie geglaubt. - Die Verwah.
rung dagegen ist gleichwohl ein erfreuliches Zeugniß des von uns me bezwe.felten deutschen und
«nterländischen Sinnes Unserer Rheinländer.

Wenn Unsere getreuen Stände Unsere Eröffnung vo,n 31. December 1843 über die Art und
Meise ibrer Berathung des Strafgesetzbucheszum Gegenstand einer besonderenVerwahrung gemacht
^b n so erwiedern Wir ihnen, daß aus jener Eröffnung eine Beeinträchtigung der ständischen
Neckte eben so wenig entnommen werden kann, als Wir gesonnen sind, Unser Recht antasten zu
inssen- Unseren getreuen Ständen es offen und entschieden auszusprechen, wenn Wir in dem Ver¬
ben des Landtags, welcher im vorliegenden Falle die Berathung über jenes umfassendeGesetz-

buch '« derselben einzigen Plenarsitzung, in welcher er sie begonnen, durch die ledigliche Annahme
des Ausschuß-Gutachtens auch beendigte, - die Gründlichkeit vermissen, welche W.r von Unseren
Nathaebern unbeschadet ihrer Unabhängigkeit im Interesse des Landes erwarten - D.es schmälert
nickt Unsere auf denkwürdigen Thatsachen in Unseren Rheinlanden beruhende Zuversicht, daß der
^triotiscke Eifer, der Unsere getreuen Stände nach ihrer Versicherung beseelt, verbunden mit
weiser Mäßiaung bei ihrer bevorstehendenThätigkeit walten, und hiedurch Unser landesvälerliches
Vertrauen wohlbegrünbet und ungeschwächt,wie es ist, auf's Neue rechtfertigen werde.

Berlin, den 23. Februar 1845.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.
v. Voven. Mühler. v. Nagler. Nother. Eichhorn,
v. Thile. v. Savigny. v. Aülow. v. Bodelschwingh.
Graf zu Stolberg. v. Arnim. Flottwell. Ubden.

An die zum Provinz!»!-Landtageder Nheinprovinz
velsammelten Stände.

Adresse wegen Verössenttichungder Landtags-Derichte und der daraut
ergangene Allerhöchste Bescheid.

Allerdurcklauchtigster König ,e. ,e.

Euerer Majestät treugehorsamsteStände wurde in der Sitzung vom 17. d. MtS. durch den Herrn
n^IIs Ma schall, das in Abschrift allerunterthänigst beigefügte ministerielle Rescript vom 12.

^cemw M4, die Veröffentlichungunserer ständischen Verhandlungen betreffend, mitgetheilt.
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Dieser Erlaß beabsichtigtunverkennbar, theils durch neue reglcmcntarische Bestimmungen,
theils durch Auslegung. Eucrer Majestät kundgegebenenWillensmcinung, ein Recht zu beschränken,
welches wir Alle, die wir hier versammelt sind, oder auf den zwei vorhergehenden Landtagen ver¬
sammelt waren, ohne eine einzige Ausnahme, und mit uns die ganze Provinz, vom ersten Augen¬
blick der Verleihung an, bis auf die gegenwärtige Stunde, als die geistige Grundlage unserer
provinzialständischenVerfassung, als die nothwendigsteBedingung unserer ganzen Wirksamkeit, als
die sicherste Schutzwchr gegen Unrecht und Willkür, als den befruchtendenQuell eines ueucrwachcn-
den öffentlichenLebens, als das Band des Vertrauens zwischen König und Volk, und als die
herrlichste Gabe eines freisinnigen Herrschers, mit einstimmigemund lautem Iubelruf begrüßt haben.
War uns das Königliche Geschenk theuer im Augenblickeder Verleihung, so ist es uns noch
theuerer geworden durch den Gebrauch, den Eure Majestät uns davon zu machengestattet haben,
denn wir wissen es wohl, und die ganze Provinz weiß es, daß wir diesen Gebrauch nur der
schützenden Hand Euerer Majestät verdanken.

Allergnädigstcr König!
Wir sind überzeugt, vorstehend die Sachlage der Wahrheit gemäß geschildert zu haben, und wir

sind überzeugt, daß Niemand es wagen wird, uns auch nur der Uebertreibung zu zeihen. Wenn
wir aber nun im lebendigen Gefühl des Dankes für das, was Eure Majestät uns und der
Provinz in jenem Rechte verliehen haben, wenn wir in der allgemein und tief begründeten Ueber»
zeugung von dem unschätzbarenWerthe dieses Rechts, es mit ängstlicher Sorgfalt bewachen, wenn
wir es in seinem Gebrauch und seiner Entwickelung, der klar und deutlich ausgesprochenenAbsicht
des Königlichen Gebers gemäß, zu hegen und zu Pflegen suchen, wenn wir da, wo diesem Ge°
brauch und dieser EntwickelungHindernisse, theils wirklich in den Weg gelegt, theils in Aussicht
gestellt werden, die den ganzen Werth des Rechtes neuerdings in Frage bringen, wenn wir unter
dem schmerzlichen Eindruck nicht erhaltender uud bcfcstigcuder,aber auflösenderMaßregeln, dringend
und laut die schützende Hand des KöniglichenGebers nochmals anrufen, wenn wir in dieser ernsten
Stunde, im Gefühle unsrer Pflicht, ohne Zeitverlust vor den Thron Eurer Majestät treten und
unsere Ueberzeugung aussprcchcn, daß es sich hier nicht um einzelne Bestimmungen handelt, die
das Mehr« oder Mindcrmaaß unserer ständischen Rechte in ihrer formellen Entwickelung rcguliren
sollen, sondern, daß es sich um die Frage der Veröffentlichung handelt, und die thalsächlicheBc-
deutung unserer ganzen Verfassung, daß es sich Handell um die Erfüllung deo KöniglichenWillens,
so wie Euer Majestät denselben hinsichtlichder Fortentwickclung unserer ständischen Institutionen
wiederholt ausgcsprochcuhaben, daß es sich endlich handelt um Befestigung oder Auflockerung
des Bandes des Vertrauens zwischen König uud Volk, so glauben wir. indem wir diese unsere
Ueberzeugungaussprcchcn, nicht die Ehrfurcht zu verletzen, die wir unserm Könige und Herrn schul»
big sind, nicht den verfassungsmäßigen Weg zu verlassen, der uns durch die Gesetze bezeichnet ist,
und endlich nicht das LandevvätcrlicheHerz Euer Majestät unzart zu berühren, indem wir im Ge¬
fühl einer uuabweiobarcn Pflicht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit reden. In diesem
unerschütterlichenVertrauen auf Euer Majestät wohlwollende Absichten gestatten wir uns in eine
nähere Prüfung des anliegenden ministcricllcn Ncseripts einzugehen, indem wir Euer Majestät
wiederholt kundgegebenen Willeusmeinungen über die Behandlung dieser Frage zu Grunde
legen.

Das Allerhöchste Propositionö Dccret vom 30. April 1841 verkündet dem VI. Rheinischen
Landtage im allgemeinen die Absicht Euer Majestät, die Verösscnilichungder Landtagsverhandlungen
durch den Druck künftig in einer größer« Ausdehnung, als bisher, stattfinden zu lassen. Im Ein¬
zelnen enthält dasselbedie Zusage, daß auf den dcssallsigen Antrag der Stände, sämmtlicheLand,
tagsprototolle gleichzeitig mit dem Landlags-Abschicde durch den Druck bekannt gemacht werden
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sollen, und daß eö den Ständen gestattet sey, eine gedrängte Darstellung der erfolgten Beschlüsse,
md der denselben vorangegangenen Verhandlungen, wobei jedoch alle Spee.al.ta.en und Perso-
a ien ^ die Zeitungen zu veröffentlichen, und mit der Nedaet.on d.eser

M w n n^ " er Mitglieder zu beauftragen. Von dieser Befugniß hat der V . Rhe.msche
L M sof^t G brauch gemachtund gleichzeitigEuer Maiestä. unterm 26. Map 1841 ehrfurch.s.
^.^^ die Beifügung der Namen der Redner in den abzudruckendenund zu veroffentl.chen-

n po7^ gestatten zu wollen. Der Gebrauch dieser Befugniß zeigte jedoch
alsbald bei Berathung mehrerer Angelegenheiten von größerem Interesse, daß nur durch eme
v Ustä.diae Veröffentlichung der Verhandlungen, der Zweck der Veröffentlichungüberhaupt erre.cht

und wurde daher auf den desfallsigen Antrag des Landtags, der wörtliche Abdruck
d« Protokolle in den Zeitungen, jedoch unter Weglassung der Namen der Redner, von dem da-
n,Iliaen Landtags-Kommissarius wiederholt gestattet. Hinsichtlich des allerunterthänigsten Antrags
^ Namen der redenden Mitglieder den abzudruckendenLandtags-Protokollen beifügen zu dürfen,
entschiedenEuer Majestät, daß die entgegenstehendeAllerhöchsteBestimmung bereits beiden gc,
cblossenen Landtagen der übrigen Provinzen zur Anwendung gekommensei, und daß daher ein

^m ckendcs Verfahren für den RheinischenLandtag nicht nachgelassenwerden tonne.
Landtag war kaum versammelt, als sich in Folge der früheren Erfah-

runaen in seinen ersten Sitzungen das Bedürfniß der vollständigen Veröffentlichungder VerHand-
ünaen al die Lebensbedingungder ständischen Institntionen neuerdings geltend machte. Es wurde

bschlössen Euer Majestät zu bitten, die Anstellungvon Stenographen genehm.gen, und dem Lcmd-
ae s bst die Handhabung der gesetzlichen Censur übertragen zu wollen In der

nen Adr sse vom 19. Mai 1843 sind diese Bitten näher begründet, und der Allerhöchsten Entschn-
d, na voräeleat worden. Nach Verlauf von 10 Tagen erfolgte der Allerhöchste Bescheid vom 29.
Mai 1843 In dieser sobald erfolgten Königlichen Entscheidung verehrten die Stände, und ver«
.bren sie noch heute ein unschätzbares Unterpfand des Königlichen Vertrauens, einen neuen und
«berleüaenden Beweis von den hochherzigenAbsichten Euer Majestät, und eine sichere Bürgschaft
aeaen Deutungen und Auslegungen, die die Verwirklichung dieser Absichten zu beschränken und zu
bemmen drohen. Ausgesprochenist es in diesem Königlichen Bescheid, daß Censur in Bezug auf
die Lcmdlaqsberichteüberhaupt nicht in dem Willen Euer Majestät liege, und daß um diese Censur
,u vermeiden, und gleichwohl mit den bundesgcsehlichcnBestimmungen im Einklang zu bleiben,
ieue Berichte dem Landtags-Kommissarius zur Einsicht und Gcnchmyallung vorgelegt werden sollen.
Ausaesvrochen ist weiter, daß in so fern der ständischeWunsch dem Wesen nach nur der sei, den
Gana und Inhalt der Verathungen möglichst treu und vollständig veröffentlicht zu sehen, der
Landtaas-Kommissarius angewiesen sei, bei der Ausübung seiner Funktionen so zu verfahren, daß
der Vollständigkeit der für die öffentlichenBlätter bestimmtenMittheilungen kein Eintrag geschehe,
und hierin der ständischen Redaction jede möglichegesetzliche Freiheit bleibe. Endlich ist die wohl-
aearündete Erwartung ausgesprochen, daß von dieser Mitwirkung des Herrn Landtags-Kommissarius
um so weniger eine Beschränkungder Berichte zu besorgen sei, als einerseits die Veröffentlichung
«naeeianetcr Erörterungen ständischerScits nicht würde gewünscht werden, andrerseits der Herr
Landtags kommissarius den wesentlichenUnterschiednicht verkennen würde, welcher in Bezug auf
die Veröffentlichung zwischen den, für die Tagespresse bestimmtenErzeugnissendes größern Publ.«
cums und denjenigen Erörterungen stattfindet, die im Schooße der Ständcvcrsammlung von den
gesetzlichen Vertretern der Provinz gepflogen werden.

Allergnädigster König!
Wir betrachten die in diesem Allerhöchsten Bescheid ausgesprochene Königliche Willensmemung, daß

eine Censur in Bezug auf jene Berichte, überhaupt nicht in der Absicht Eurer Majestät liege und
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daß dieselbenmithin zu diesem Zweck den Censoren nicht vorgelegt zu werden brauchen; daß da¬
gegen um jene Censur zu vermeiden, gleichwohl mit den bunbesgcsetzlichen Bestimmungen im Ein-
klang zu bleiben, die Landtags-Berichte den Königlichen Kommissarien zur Einsicht und Geneh¬
migung vorgelegt werden sollen; daß wenn der Zweck des von den Ständen ausgesprochenen Wun¬
sches, dem Wesen nach, kein anderer sey, als den Gang und Inhalt der Berathungen, möglichst
treu und vollständig veröffentlicht zu sehen, der Herr Laudtags-Kommissarius im Sinne der
deshalb ergangencn allgemeinen Anordnungen wiederholt angewiesen sey, bei der Ausübung seiner
Funktionen so zu verfahren, daß der Vollständigkeit der für die öffentlichenBlätter bestimmten
Mittheilungen kein Eintrag geschehe, und hierhin der ständischen Redaction jede möglichegesetz.
liche Freiheit bleibe, daß daher von der, dem Landtags-Kommissarius in Bezug auf diesen Gegen¬
stand, übertragenen Mitwirkung, nm so weniger eine Beschränkung der Berichte zu besorgen sei,
als einerseits die Stände aus eigenem Antriebe etwaige, für die Veröffcntlichuug nicht geeignete
Erörterungen nicht würden zum Druck befördert wissen wollen, anderseits der Landtags-Kommissarius
bei der ihm obliegenden Prüfung den Unterschiednicht verkennen würde, welcher in Bezug auf die
Veröffentlichungzwischen den für die Tagespresse bestimmtenErzeugnissendes größern schriftstelle¬
rischen Publicums, und denjenigen Erörterungen stattfindet, die im Schooße der Stände-Ver¬
sammlungen von den gesetzlichen Vertretern der Provinz in ihrem Berufe gepflogen werden; wir
betrachten diese klar und bestimmtausgesprochene Königliche Willcnsmeinung als ein unzweifelhaf¬
tes Anerkenntnis), daß die Freiheit der Rede sonder Bedeutung ist, ohne die Freiheit gehört zu
werden, als eine Königliche Zusage, deren deutlicher Sinn nicht mißverstanden werden kann, als
eine Zusage, an der wir, als dem Palladium unserer verfassungsmäßigenRechte festhalten und von
der wir jede beschränkende Deutung fern halten zu müssenglauben. Wir vermögenaber die in dem
ministeriellen Nescript vom 12. Dezember 1844 unter 2. 3. und 5 enthaltenen Bestimmungen, mit
jener Königlichen Zusage nicht in Einklang zu bringen. Wir müssen vielmehr jene Bestimmungen
als Beschränkungender gesetzlichen Freiheit betrachten, ohne daß wir erkennen können, daß sie eine
größere Gewährleistung gegen die Veröffentlichung nicht geeigneter Erörterungen enthält, als sie
bereits durch den Allerhöchsten Bescheidvom 29. Mai 1843 begründet ist; denn die Bestimmungen
unter 2 und 3, daß die Landtagsberichte nicht eher Mittheilungen über einen Gegenstand geben
dürfen, als bis die Berathung über denselben >>» pleu«, des Landtages zum Schluß gekommen ist,
und daß jeder in dem Landtagsbcricht erörterte Gegenstand als ein Ganzes behandelt werden, der
Bericht mithin den Schluß der Bcratbung mittheile» muß; diese Bestimmungen verhindern die
Redaction, ein vollständiges, treues und lebendiges Bild der Verhandlungen zu geben, sie zwin¬
gen die Redaction zu einer gedrängten und künstlichenZusammenstellung, von der ein Jeder von
uns durch die gemachtenErfahrungen die Ueberzeugung gewonnen hat, daß sie mit dem von uns
wiederholt ehrfurchtsvoll ausgesprochenenund von Euer Majestät in dem Allerhöchsten Bescheidvom
29. Mai 1843. ausdrücklichgenehmigten Wunsch:

„den Gang und den Inhalt der Berathungen möglichst treu und vollständig veröffent¬
licht zu sehen,"

in der That nicht in Einklang zu bringen sind, sie verhindern, daß die Provinz in unmittelbarer
und fortlaufender Kenntniß von demjenigen erhalten werde, was ihre ständischen Vertreter über
ihre wichtigsten geistige» und materiellen Interessen berathen und beschließen. Die Bestimmung
»H 5 unterordnet die Landtagsvcrhandlungen unter die gemeinrechtlichenCensur-Vorschriften, über¬
sieht folglich die von Euer Majestät in dem AllerhöchstenBescheide vom 29. Mai 1842 klar ausge¬
sprocheneWillcnsmeinung, daß eine Censur in Bezug auf jene Berichte überhaupt nicht in der Ab¬
sicht Eurer Majestät liege, und verkennt gänzlich den von Euer Majestät so bestimmt hervorgeho¬
benen Unterschied,welcher zwischen den für Tagespresse bestimmtenErzeugnissen des größern schrift,
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stellerischen Publikums und denjenigen Erörterungen stattfindet, welche im Schooße der Stände-
Versammlungen von den gesetzlichen Vertretern der Provinz in ihrem Berufe gepflogen werden.
Somit bedrohen diese Bestimmungen unsere ständische Institutionen auf ihre frühere Bedeutungs¬
losigkeitzurück zu führen, und mehr als alles das, sie berühren, weil es sich um die Erfüllung
Königlicher Zusagen handelt, die wichtigstepolitische Grundlage, das Band des Vertrauens zwischen
König und Volk.

Indem wir diese unsere Ueberzeugungin tiefster Ehrfurcht auszusprechen für unsere Pflicht
halten sind wir weit entfernt, uns gegen die von Euer Majestät dem Landtags-Kommissarius
vorgehaltene Genehmigung der für die öffentlichenBlätter bestimmten Mittheilungen irgendwie
Einwendungen zu gestatten. Vielmehr erkennen und verehren wir mit lebendigem Dankgefühle die
hochherzigenAbsichtenEuer Majestät, wie sie hinsichtlich dieser Einrichtung, in dem Allerhöchsten
Bescheidevom 29. Mai 1843 klar und bestimmtkundgegebensind. In unserer Allerunterthänigsten
Adresse vom 18. Juli 1843 haben wir Euer Majestät zu bitten gewagt, den Abdruckder zu ver°
öffentlichcndenLandtags.Verhandlungen ausschließlich von der Genehmigung des Herrn Landtags«
Kommissariusabhängig machen zu wollen. Wir haben geglaubt, daß die Ausübung einer uns theuern
gesetzlichen Freiheit am sichersten unter dem Schutze eines Staats-Beamten sich befinde, der durch
seine hohe, und doch der Provinz nahe Stellung, sich ihr Vertrauen zu erwerben vorzugsweise
berufen sei, und daß hierin gleichzeitigder einfachste und kürzeste Weg liege, alle Schwierigkeiten,
die aus der Form der Rebaction etwa erwachsenkönnen, durch persönlicheVerhandlung sofort zu
beseitigen. Aus dem uns vorliegenden ministeriellen Nescript vom 12. Dezember 1844 haben wir
nunmehr dankbarst ersehen, daß Euer Majestät unserm dcsfallsigen Antrag zu willfahren geruht
haben, und wir sprechen die zuversichtliche Hoffnung aus, daß die für die Veröffentlichungbestimm¬
ten Mittheilungen, sich nun um desto gewisserstets im Kreise der gesetzlichen Freiheit bewegen, und
in keiner Weise zu dem uns so schmerzli.chenMißfallen Euer Majestät Veranlassung geben werden,
wie solches in dem AllerhöchstenLandtags-Abschiedvom 30. Dezember 1843 ausgesprochenist.

Allergnädigster König!
Wir haben in der vorstehenden Darlegung unsere auf Thatsachen und Erfahrungen festbe«

gründete Ueberzeugung in tiefster Ehrfurcht ausgesprochen, wir befürchten auch bei der strengsten
Prüfung nicht der Abweichungvon der Wahrheit oder der Uebertreibung beschuldigtzu werden, wir
überlassen diese Prüfung vertrauungsvoll der Weisheit Eurer Majestät und bitten in tiefster Ehr«
furcht, wenn dasjenige, was wir aussprechen zu müssen geglaubt haben, sich als gegründet heraus¬
stellt, die in dem Allerhöchsten Bescheid vom 29. Mai 1643 ertheilte KöniglicheZusage aufrecht zu
erhalten

„daß der Vollständigkeitder für die öffentlichenBlätter ertheilten Zusage kein Eintrag
„geschehen, und hierin der ständischenRedaction jede mögliche gesetzliche Freiheit blei¬
ben soll"

und weiter Allergnädigst befehlen zu wollen, daß die, diese Königliche Zusage beschränkendenBe.
stimmungenunter 2. 3 und 5 des ministeriellenNescripts für die RheinischenStände nicht zur An»
Wendungkommensollen.

Wir ersterben:c.

Eoblenz, den 22. Februar 1845.
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>^s hat sich bei den letzten Landtagen fast überall in erfreulicher Weise bewährt, daß die Absicht,
welche Ee. Majestät der König bei der Gestaltung der Berichte in den öffentlichenBlättern über
die Resultate der Landtage-Verhandlungen gehegt hat, von den Ständen durchaus richtig aufgefaßt
worden, so daß bri den meisten Landtagen der diskrete und vorsichtigeGebrauch dieser Befugniß jedem
EonfMe über das Maaß ihrer Ausübung zwischen den Herren Landtags-Kommissarien und den
ständischenRedaktionen vorbeugten. Gleichwohl sind einzelne Fälle vorgekommen, in denen in Be-
iiehung auf die Abfassungder Landtagoberichtceine Ungewißheit, theils über die gesetzlichen Gren¬
zen, innerhalb deren die ständischeRedaktion sich zu bewegen habe, und darüber, welcheErörte¬
rungen als solche zu betrachten seien, die sich nicht zur Veröffentlichung eignen, theils darüber
kund gegeben hat, welcheBefugnisse den Herren Landtags-Kommissavienin Betreff der ihnen über»
tragencn Prüfung und Oenchmhaltung des Abdrucks der Landtagsberichte zustehen.

Wenn daher anzunehmen ist, daß auch bei den bevorstehenden Landtagen die ständischen
Redaktionen in bei weitem den meisten Fällen sich im Einverständnisse mit den Herren Landtags»
Kommissarienüber die Grenzen und das Maaß der Veröffentlichung befinden werden, so bin ich
doch für den Fall des Zweifels von Sr. Majestät dem Könige ermächtigt worden, den Herren
Lantags-Kommissaricn die nachstehenden Bestimmungen in Beziehung auf die Abfassung und die
Veröffentlichungder Landtagsbcrichtcmitzutheilen:

1) Bevor die Genehmigung des Abdruckesdes Landtagsbcrichts von dem Herrn Landtags-
Kommissarius ertheilt wird, ist es erforderlich, daß demselben das Protokoll über die
betreffendenständischenBerathungen mitgetheilt werde.

2) Es verbleibt demnächst lediglich bei den in den Rescripten vom 23. Februar 1841 und
24. Februar 1843 mit Genehmigung Sr. Majestät festgestelltenGrundsätzen, daß

2. die Landtagsberichte nicht eher Mittheilungen über einen zur ständischenBerathung
gekommenenGegenstand gebcu dürfen, als bis die Berathung über diesen Gegen¬
stand in i»Ieu«, des Landtages zum Schluß gekommen ist, und daß ebenso

1,. auch jeder in dem Landtagsbcrichtc erörterte Gegenstand als ein Ganzes behandelt
werden, der Bericht mithin den Schluß der Berathung und den von der Stände¬
versammlung über die Sache gefaßten Beschluß mittheilen muß.

Eine Ausnahme hiervon haben Se. Majestät, wie dies Euer Hochwoblgcboren bereits
in dem Erlasse vom 24. Februar 1843 eröffnet worden ist, nur dahin nachgelassen, daß
bei umfassendenlegislativen oder andern Gegenständen, die eine fortlaufende Reihe von
Landtagssitzungcnin Anspruchnehmen, auch successive, sobald die ständische Berathung
über einzelne Haupt-Materien geschlossenist, Referate darüber in die Landtagsberichte
aufgenommen werden dürfen.

3) In Beziehung auf die Grenzen, innerhalb deren die ständische Redaktion sich bei den
Landtagsberichtcn zu bewegen hat, kann nur im Allgemeinen wieder daran erinnert
werden, daß nach der mehrfach kund gegebenen, und in dem Allerhöchsten Propositions«
Dekrete an die RheinischenStände vom 30. April 1841 ausdrücklichausgesprocheneAb¬
sicht Sr. Majestät diese Berichte überhaupt nur in gedrängten, alle Specialitäten und
Personalien vermeidende Darstellungen ein einfaches Referat über den Verlauf und das
Ergebniß der Landtagsberathungen geben sollen.

Wenn Seine Majestät später in dem an die RheinischenStände erlassenen Allerhöchsten
Bescheidevom 29. Mai 1843 auszusprechengeruhet haben, daß der Landtags. Kommissa.
rius bei Ausübung der ihm in Bezug auf die Genehmhaltung des Abdrucksübertragenen
Funktion so zu verfahren habe, daß der Vollständigkeit der für die öffentlichenBlätter
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bestimmtenMittheilungen kein Eintrag gescheheund hierhin der ständ„chen Redaktion
jede möqlichegesetzliche Freiheit bleibe, so ist dadurch den Ständen einerseits zwar
ein Anspruch gegeben, daß wenn dieselben ein besonderes Gewicht darauf legen sollten,
ibnen eine möglichst vollständige Mittheilung ihrer Berathungen gestattet werde, anderer¬
seits aber auch die Pflicht auferlegt woroen, sich bei ihren Veröffentlichungen nur der
qesetzlichen Freiheit zu bedienen, mithin bei denselben sich auch den gesetzliche»
Beschränkungen zu unterwerfen.

Hieraus folgt von selbst, daß ^ . ^ .
4) bei der Abfassungder Landtagsberichte, da sie dazu bestimmtsind, durch die Zeitungen

veröffentlicht zu werden, sowohl hinsichtlich des Gegenstandes als der Form und Fassung
die über die Grenzen der öffentlichenMittheilung durch den Druck bestehenden gesetz¬
lichen Vorschriften beachtet bleiben müssen.
Indem nun aber nach den von Sr. Majestät dem Könige darüber schon früher getroffenen,
und in dem Allerhöchsten Bescheidean die Rheinischen Stände vom 29. Mai 1843 ausdrück¬
lich aus gesprochenen Bestimmungen die Landtagsberichte lediglich den Herren Landtags-
Kommissarien zur Einsicht und Genehmhaltung des Abdrucks vorgelegt werden sollen,
so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

5) die Herren Landtags-Kommissaricneben so befugt als verpflichtet sind, solchen Landtags-
bcrichtcn die Zulassung zum Abdruck ganz oder thcilwcis zu versagen, deren Veröffent¬

lichung den über das Maaß der öffentlichenMittheilung durch den Druck bestehenden
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, also der Verordnung vom 18. Oktober 1819, 8 10.,
Art. Il, der Allerhöchsten Ordres vom 28. Dezember 1824 und 4. Februar 1843 nebst
der durch die letztere Allerhöchst genehmigten Instruktion vom 31. Januar 1843 insbe-
sondere Art. IV. und endlich der Verordnung vom 30. Juni 1843, 8 1 zuwider läuft.

Aber auch abgesehen von den schon durch die allgemeinen gesetzlichenBestimmungen
gezogenen Grenzen läßt es sich nicht verkennen, daß Gegenstände zur ständischen Berath¬
ung kommenkönnen, welche an sich wegen ihrer eigenthümlichen Beziehung zur Negie¬
rung oder zu auswärtigen Verhältnissen, oder zu einzelnen Personen, eine besonders
diolrcte Behandlung erfordern, mit welcher die Veröffentlichung der darüber gepflogenen
Debatten unverträglich ist, wenn nicht das öffentliche Interesse dadurch gefährdet werden,
oder die Unbefangenheit der Debatten im Schooße des Landtages selbst unter dem Hin¬
blick auf eine Veröffentlichungleiben soll.

Seine Majestät der König haben dies auch schon in dem an den RheinischenProvin-
zial-Landtag gerichteten Bescheide vom 29. Mai v. I. dahin ausgesprochen, daß Aller-
höchstdiejelbenbei der oben erwähnten, der ständischen Redaction gewährten gesetzlichen
Freiheit Sich dessen versicherthielten, daß die Stände schon aus eigenem Antriebe etwa-
iae für die Veröffentlichungnicht geeignete Erörterungen nicht würden zum Druck be¬
fördert wissen wollen.

Wenn daher in solchenFällen, wo die Veröffentlichung des betreffenden Berichtes den
bestehendenGefetzesvorschriften zuwiderlaufen würde, die Genehmigung des Abdruckes
unbedingt zu versagen ist, so wird es bei den Gegenständen der gedachtenArt jedenfalls
anqemesscnsein, daß die Herren Landtags, Kommissarien sich wegen Modifikation des
betreffenden LandtagS-Verichtes, oder wegen gänzlicher Unterlassung desselben mit dem
Herrn Landtags-Marschall benehmen und, wo möglich, einigen.

Erfolgt aber eine Einigung nicht, so wollen Se. Majestät der König die Herren
Landtags-Kommissarien, in jenen, wie in diesen Fällen ermächtigen, dem Landtags-Vc-
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richte ganz oder theilweise die Druckerlaubniß zu versagen, ohne zuvor höheren Ortes
darüber anzufragen.

Berlin, den 12. Dezember 1844.

Der Minister des Innern:
(gez.) Graf von Arnim.

An

den KöniglichenOber-Präsidenten
Herrn von Schaper

Hochwohlgeboren
»u

Coblenz.

3öir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen ,c. ertheilenUnseren
qetreuen Ständen auf deren Eingabe vom 22. v. Monats hierdurch Folgendes zum Bescheide:

Die Stände sind nicht im Zweifel über das richtige Verständniß Unseres Bescheides vom
29. Mai 1843 dahin:

daß derselbe dem Landtags-Kommissarius die Genehmigung, also auch die Versagung
des Abdrucksder Landtags-Berichte vorbehält. —

Der Maaßstab, welchender Landtags-Kommissarius hierbei in Bezug auf den Inhalt und
die Fassung anzulegen hat, ist im Einklänge mit dem gedachtenBescheidein dem mit Unserer Ge¬
nehmigung erlassenen Nescripte UnseresMinisters des Innern vom 12. Dezember v. I. ganz richtig
bezeichnet.—

Die seit der Veröffentlichungvon Landtags-Berichten bestehende, in diesem Nescripte ledig¬
lich erneuerte Vorschrift in Bezug auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, hindert die Vollständig,
teit der Mittheilungen durchaus nicht, und steht eben so wenig mit dem Bescheide vom 29. Mai 5„ ^
1843 im Widerspruch.- Wir können daher, indem Wir auf die beiliegende DenkschriftUnsers ^^A
Ministers des Innern verweisen, der Bitte Unserer getreuen Stände um Aufhebung der Bestimm¬
ungen zu 2. 3. und 5. des gedachtenNescripts nicht Statt geben.

Berlin, den 13. März 1845.

(gez) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.
v.Boyen. v. Nagler. Nother. Eichhorn, v. Thile.
v. Savigny. v. Vülow. v. Bodelschwingh. Graf zu
Stolberg. v. Arnim. Flottwell. Uhden.

An die zum Provinzial« Landtage versammelten Stände
der Nheinprovinz.
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